
 

     
 
 

AGB über die Vermarktung von Werbeflächen 
   

Seite 15 of 15 

(3) Die DFL ist berechtigt, die vorliegenden AGB jederzeit zu ändern. Änderungen 
dieser AGB werden dem Vertragspartner schriftlich – einschließlich E-Mail und 
Telefax – bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Vertragspartner 
nicht binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Änderungen gegenüber der 
DFL schriftlich widerspricht. 

 
(4) Ausschließlich die DFL ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem 

Vertrag ganz oder teilweise auf verbundene Unternehmen (§ 15 AktG) zu 
übertragen.  

 
(5) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle mittelbar oder unmittelbar aus dem Anzeigenauftrag 
resultierenden Streitigkeiten ist Frankfurt am Main. 

 
(6) Die Vertragsparteien werden eventuelle Presseinformationen, 

Presseerklärungen und sonstige öffentliche Stellungnahmen über Abschlüsse 
oder Durchführung dieser Vereinbarung ausschließlich im vorherigen 
gegenseitigen Einvernehmen abgeben, herausgeben oder auf sonstige Art 
und Weise Dritten zur Verfügung stellen. Die DFL hat hiervon unabhängig das 
Recht, auf die durch diesen Vertrag geregelte Zusammenarbeit hinzuweisen. 


